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In den neunziger Jahren sind einige Übersichtsdarstellungen zum Rundfunk erschie
nen. So legte der Siegener DFG-Sonderforschungsbereich „Bildschinnmedien" 
1993 1994 seine fantbändige Gl!schichtc des Fcrn.1chens in dl!r B11ndesrcp11hlik 
Dewschland vor. Einige Jahre später. 1998. veröffentlichte Knut H ickethier seine 
Geschichte des deutschen Femschens. und 1997 gab Joachim-Felix Leonhard die 
zweiteilige Programmgeschichte des Hiirtimks in der lleimarcr Repuhlik heraus. 

Während diese Publikationen sich in erster Linie programmhistorisch des Fern
sehens beziehungsweise des Hörfunks annehmen. setzt der \fünchener Kommuni
kationswissenschaftler Hans-Werner Stuiber in seinem bemerkenswerten zwei
bändigen Werk .\fedicn in Deutschland. Rzmdtimk auf nmd 1200 Seiten andere 
Akzente. Wie er in seinem „Vorwort" kund tut. geht es ihm \ omehmlich darnm . 
.. einen Überblick über die bisherige Entwicklung und die gegenwärtigen Strnktu
ren des Rundfunks zu geben·· ( S.18). 

Eingangs rekapituliert Stuiber kursorisch technische. juristische und politische 
Rundfunk-Definitionen ( S.21-43 ). Erst in Auseinandersetzung mit kommunikations
\\ issenschaftlichen sowie technologischen Perspektiven lassen sich. so der Tenor. 
problematische Begriffsdoktrinen überschreiten und auf gesamtgesellschaftliche 
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Kommunikationsprozesse hin ausrichten. Als eine Konsequenz firmiert Rundfunk 
als publizistisches Teilsystem. das Funktionen für die gesamte Gesellsehatt wahr
nimmt. Im Anschluß daran konzentriert sich Stuiher auf die Hörfunk- und Fernseh
technik ( S.45-132 ). Seine Phaseneinteilung erstrecken sich von der ( Vor- )Geschichte 
des Telegrafen his zum „Volksempfänger'· im Dritten Reich über die Zeit des Wie
deraufbaus der Sendeanlagen und der Aufnahme des regulären Sendehetriehs von 
1945 his 1 %0 his hin zu technischen Innovationen wie Farbfernsehen. Kabel-. Sa
telliten- und Digitaltechnik in den sechziger. siebziger und achtziger Jahren. 

Diese Ausführungen leiten über zu historischen Entwicklungslinien des Rund
funks (S.133-318). Hier erläutert Stuiber den Einsatz der Funktelegrafie heim 
Militärfunkverkehr und die Ausbildung des Rundfunks als Massenmedium in der 
Weimarer Republik. schildert Gleichschaltung und Zentralisierung des „Groß
deutschen Rundfunks·· im nationalsozialistischen Deutschland und beschreibt die 
Nachkriegsgeschichte rnn der Einführung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bis 
zur Wiedervereinigung (mit einem Exkurs zum ehemaligen DDR-Rundfunk). Den 
ersten Teilband beschließt ein Überblick zum Rundfunkrecht (S.319-531 ). Hier 
erörtert Stuiber verfassungs- und medienrechtliche Bestimmungen des Rundfunks. 
faßt die höchstrichterliche Rechtsprechung zusammen und hebt die Bedeutung der 
grundgesetzlichen Rundfunkfreiheit hervor. Mithin stellt er klar. wie charakteri
stisch die „Verrechtlichung·· des gesamten Rundfunkwesens für das Mediensystem 
in Deutschland ist. 

Der zweite Teilband beginnt mit einer Analyse des privatwirtschaftlichen Rund
funks ( S.54 7-702 ). Mittels einer integralen Perspektive aus technischen. politischen. 
juristischen und ökonomischen Prämissen zeichnet Stuiber die (Teil-)Deregulierung 
des Rundfunks nach. Er unterscheidet vier (vorläufige) Zäsuren: verfassungskonforme 
Zulässigkeit privaten Rundfunks durch das FRAG-Urteil 1981. Einfühnmg und Ver
breitung kommerziellen Rundfunks seit Mitte der achtziger Jahre. Etablierung und 
Stabilisierung des privaten Rundfunkmarktes seit 1990 und sukzessive Durchsetzung 
der Digitalisierung seit Ende der achtziger Jahre. Dem schließt sich eine Analyse der 
Organisationsstrukturen des Rundfunks (S.703-919) an. Vor dem Hintergrund. dass 
sich die Regelung massenmedialer Prozesse als elementar für die Kommunikations
politik moderner Gesellschaftstypen erweist. konturiert er generelle Organisations
modelle des Rundfunks und fixiert spezifische politische und rechtliche Ordnungs
modi des öffentlich-rechtlichen beziehungw,eise des privaten Rundfunks. 

Dem folgen zum einen eine Darstellung der primären Finanzierungsformen des 
Rundfunks (S.921-1006) durch Gebühren- und Werbeeinnahmen. durch Programm
und Rechteverwertungen. Steuern1ittel und andere Leistungsentgelte. zum anderen 
eine Vorstellung der Rundfunkprogramme ( S. l 007-1098 ). differenziert nach Voll
und Sparten-. lnfomrntions- und Unterhaltungsprogrammen. Fiktion. Sport. Km
der- und Jugendsendungen sowie Werbung. Den Abschluß bilden Ausführungen 
zur Rundfunkpolitik ( S. l 099-1155 ). Stuiber diskutiert exemplarisch einige \ iru
lente Interessenkollisionen. Zielkonflikte und Regelungsprobleme wie etwa Son-
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dcrstellung des Rundfunks. Kom crgcn1 öfkntl ich-rechtlicher und pri, ater Rund
ti.mkprngrammc. \\'crbcnirschriticn etc. Lm umfanglichcs Personen- und Sachre
gister vcn ollständigt das (icsamtwcrk . 

.Ä.hnlich ,,·ic der erste Band aus der Reihe .. \kdien in Deutschland„ zur „Pres
se .. ,on Hein? Pürcr und Johannes Raabc ( 1994: ~-- korrigierte :\utl .. l 9lJ6), der 
, on der Fachötkntlichkcit positl\ autgcnnmmcn wurde. basieren die Teilbände 
Stuibcrs auf einem Km11cpL das in einigen Formalia an ein Handbuch nder :\ach
schlagcwcrk erinnert. So sind die neun Kapitel ,, cithin mndular ammgiert. das heißt: 
sie smd hinsichtlich ihrer jcwcil igcn Themenstellung. Quellenlage und Fachlitera
tur in sich abgeschlossen. Die ci111clncn ( L ntcr- )Kapitel können sumit unabhängig 
, oncinandcr gelesen werden. da sie chro11l1logisch einander nicht , oraussct?cn. Zu
dem erleichtern Qucncrncisc die selekt1,c Lektüre. '\il'l1t ,u ,crgcsscn ist. dass 
ein solches Pn11cdcrc ,on dem :\nspruch entlastet. alle .-\spcktc unter einem Para
digma abhandeln zu Wl1llen. was im, orgängigen Kontext seriös ohnehin kaum zu 
bewerkstelligen sein dürtk. 

Selbstredend impliziert die Konzcptualisienmg eines solchen Großprojektes eine 
Reihe nm Konzessionen. Trotz seiner kommunikationswissenschaftlichcn Intenti
on. das Rundfunksystem als Teil des gcsamtgescllschattlichcn Kommunikations
prozesses anzu, isiercn. ,l\·ancicrt die juristische Kodifikation des Rundti.mks zu 
einem dominierenden \1omcnt. L1bcr das einschlägige Kapitel nun Rundfünkrecht 
hinaus strukturieren juristische :\spckte über weite Strecken auch die Kapitel zur 
Rundfunkorganisation. -tinanzicrung und -politik. Jener Lmstand lii/3t sich zwar 
einerseits -- \\·ie Stuiber in der Sache ,öllig korrekt konstatiert - auf bestimmte 
Rechtstraditionen in Deutschland zurückzuführen. ist aber andererseits auch eine 
Folge seiner Schwerpunktsetzung. Hier wäre nicht zuletzt aus Gründen der Syste
matik eine stärkere Bctiicks1chtigung der Rundti.mkpl1litik und -prugrammatik ,,ün
schens\\ ert gewesen. 

In seinen ,erstiindlich gehaltenen R1111dtimk-Biinde11, em1ag Stuiber nicht nur 
dem äußerst heterogenen Forschungsstand der zu konsultierenden Ei1veldiszipli
nen Rechnung zu tragen. Darüber hinaus zeigt er sich in der Lage. die L:nüber
sichtlichkeit an ,,isscnschaftlichen Befünden mit Erkcnntnisgc,,inn in dcnjc,,cili
gcn Argumentationsduktus der einzelnen Kapitel zu integrieren. ohne zu unpro
dukti,er Faktenakkumulation ,u neigen. Dies ,eniient Anerkennung! \litunter ist 
bei einem solch breit angelegten Konzept wohl hinzunehmen. dass in ein,clnen 
Bereichen wichtige Arbeiten nicht 7Ureichend zur Kenntnis genommen werden (kön
nen). So hat Stuibcr. um zwei Beispiele zu nennen. im Zusammenhang der frühen 
Rundti.mkhistoriografie Leonhards Hörfünkprogrammgeschichte oder im Zusam
menhang der Rundfünkprogrammc die Siegencr Fernsehforschung offenbar nicht 
ausgewertet. Alles in allem gebührt der .·\rbeit Stuibcrs der Rang eines Standard
\\ crks mit hohem Infonnations- und Gcbrauchswcn 1m heteronomen Ensemble 
rundfünkbemgener l'ntcrsuchungcn. 

Christian Filk (Köln) 
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